
4. Rec:hts- und V erfassungsgesc:hic:hte 649 

lic:he Gegebenheiten dies nahelegten, daß die Kirc:he dem Grundsatz consensus 
facit nuptias nur mit Einsc:hränkungen folgte, daß im kirc:hlic:hen Prozeßrec:ht 
neben römisc:hen oder jüdisc:hen auc:h spezifisc:h neutestamentlic:he Elemente 
wirksam wurden und daß sc:hließlic:h nic:ht nur Eigenkirc:hen und Eigenklöster, 
sondern auc:h die Kleriker selbst, sobald sie in ihrer Mehrheit aus den neuen 
Volksstämmen kamen, dem jeweiligen Stammesrec:ht unterstanden. Die Kirc:he, 
so sc:hließt der Vf., paßte sic:h jeweils dem Rec:ht der Gesellsc:haft: an, in der 
sie lebte; deshalb konnten vielfac:h nic:ht-römisc:he Vorstellungen und Gewohn­
heiten ihre Rec:htsordnung beeinflussen, ohne daß freilich das römische Rec:ht 
je völlig verdrängt worden wäre. - Im Anhang druckt F. eine für sein Thema 
besonders aufschlußreiche römische Gerichtsurkunde von 998 aus Balzanis 
"Regesto di Farfa" (1883) nach, ohne zu bemerken, daß sie seither als DO. III 
278 sowie in C. Manaresis "Placiti del Regnum Italiae" 211 (1957) S. 367 ff. 
Nr. 236 mit verbessertem Text publiziert worden ist. · Wolfgang Stürner 

Peter B r o m m e r, Die bischöfliche Gesetzgebung Theodulfs von Orl~ans, 
ZRG Kan. 60 (1974) S. 1-120, sammelt in seiner von H. Fuhrmann ange­
regten Tübinger Dissertation zunächst, was heute über das Leben und Schaffen 
Theodulfs bekannt ist, der bei Karl d. Gr. in hohem Ansehen stand, wohl 
798 Bischof von OrMans wurde und 821 starb - drei Jahre nach seiner Ver­
urteilung wegen angeblicher Beteiligung an einer Versc:hwörung gegen Ludwig. 
Dann wendet sic:h die Arbeit ihrem eigentlichen Thema, den beiden Rec:hts­
sammlungen des Bischofs zu. Sie behandelt die Hss. und kann über die 33 in 
der Forschung bisher genannten Codices von Theodulfs erster Sammlung hinaus 
zwölf weitere ermitteln, zu den beiden Hss. der zweiten Sammlung immerhin 
noch eine dritte. Aufgrund der Angaben dieser Hss. steht Theodulf eindeutig 
als der Autor der ersten und der entscheidenden Teile der zweiten Sammlung 
fest; beide stammen aus der Zeit um 800 und sind in der Hauptsache selb­
ständige Leistungen Theodulfs. So dürfen sie als die ersten greifbaren Zeug­
nisse jener Gattung von Rechtsquellen gelten, die die Forsc:hung als capitula 
episcoporum bezeichnet, mit der sie sich bisher aber nur wenig befaßte. Der 
Vf. stellt die erhaltenen Beispiele der Gattung zusammen und zeigt, daß sie -
wohl das Vorbild der Kapitularien Karls d. Gr. nachahmend - zwischen 800 
und 930 vor allem in Mittel- und Nordfrankreich entstanden und als rec:hts­
verbindliche Anordnungen eines Bischofs für die Priester und Laien seiner 
Diözese vor allem über Fragen der Kirmenzumt und Verwaltung definiert 
werden können. Die inhaltlime Analyse ordnet die remt versmiedenartigen, 
noc:h nimt streng nam übergreifenden Gesimtspunkten gegliederten Bestim­
mungen Theodulfs neun zentralen Themenbereimen zu (Synode, Bildungswesen, 
Wirtsc:haflssystem, Kirme und Gemeinde, Simonie, Liturgie, Beimte und Buß­
wesen, Fasten, Ehefragen) und ergänzt ihre Aussagen jeweils durc:h einsc:hlägige 
Vorsmriften anderer bismöflimer Kapitularien. Insgesamt erweist sim Theodulf 
als ein erstaunlim eigenständiger, zuweilen aum recht strenger Gesetzgeber, 
die genaue Untersuc:hung seines Werkes bekräftigt also das Urteil, das smon 
E. Seckel, NA 26 (1901) S. 59, über den Bisc:hof von OrMans fällte. - Der 
umfangreime Anhang veröffentlimt erstmals capitula episcoporum aus der Hs. 
Florenz, Bibl. Med. Laur., Plut. IV sin. Cod. 4, sowie kürzere Auszüge aus 
einer Reihe anderer Codices, er bringt eine Aufstellung der Quellen der Send­
anweisung Reginos von Prüm und weist smließlic:h auf zahlreime neu auf­
gefundene Hss. hin, die Werke Theodulfs bzw. verschiedene capitula episco­
porum enthalten. Eine kritisc:he Edition der Kapitularien Theodulfs im Rahmen 
der MGH wird vom Vf. vorbereitet. Wolfgang Stürner 


